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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
① 
 

 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan 107 (Im Dürscheider Feld) – Abwägung zur frühzeitigen TÖB-Beteiligung                                                  Seite 4 von 19 
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Der Anregung wird gefolgt. 

Der Geologische Dienst NRW wurde im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt. Es wurden Hinweise zur 
Bodenbeschaffenheit gegeben. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Keine Bedenken. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis auf eine Erdbebengefährdung wird in den Textteil des Be-
bauungsplanes aufgenommen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Dieser Sachverhalt wird im Zuge der Ausführungsplanung berücksich-
tigt und bedarf keiner Regelung auf der Ebene des Bauleitplanverfah-
rens. 
 

 
 
 

Der Anregung wird gefolgt. 

Die Karte der schutzwürdigen Böden (3. Auflage) wird im Umweltbe-
richt berücksichtigt. 
 
 
 
 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis zur Verwendung von Mutterboden wird in den Textteil des 
Bebauungsplanes aufgenommen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

Die durch die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans zu er-
wartenden Eingriffe in Natur und Landschaft werden auch auf planex-
ternen Flächen kompensiert. Im Zuge der Beteiligung gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB wird der PLEdoc die Lage der externen Ausgleichsflä-
che mitgeteilt. 
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Der Anregung wird gefolgt. 

Bei einer Ausdehnung oder Erweiterung des Geltungsbereichs der 
Bebauungsplanänderung wird die PLEdoc GmbH erneut beteiligt. 
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Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Der Geltungsbereich der 6. Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplans 107 wurde reduziert und umfasst nur noch den für die 
Wohnbauentwicklung vorgesehenen Teil der Grundstücke. Die im 
Norden des Flurstücks 59 bestehende Strauchhecke liegt somit au-
ßerhalb des Geltungsbereichs.  
Der ökologische Ausgleich der durch die Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplans zu erwartenden Eingriffe in Natur und Land-
schaft kann nicht vollständig innerhalb des Plangebietes erbracht wer-
den. Daher sind externe Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Die ver-
bleibende externe Kompensation in Höhe von 17.458 Biotopwertpunk-
ten werden zwei bereits umgesetzten Sammelausgleichsmaßnahme 
zugeordnet. 
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Der Anregung wird gefolgt. 

Die durchgeführte Artenschutzprüfung, Stufe 1 kommt zu dem Ergeb-
nis, dass durch die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 
Beeinträchtigungen der planungsrelevanten Arten der LANUV im 
Sinne des § 44 BNatSchG nicht ausgelöst werden. Es besteht hinge-
gen eine Beeinträchtigung im Sinne des allgemeinen Artenschutzes, 
da im Plangebiet potenzielle Nistplätze für die Allerweltsarten beste-
hen. Durch eine Beschränkung der Baufeldräumung und -bereitstel-
lung auf die Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. eines jeden Jahres wer-
den Schädigungen und Beeinträchtigungen der Allerweltsarten jedoch 
vermieden. Auf den gesetzlich festgelegten Zeitraum der Baufeldräu-
mung wird im Bebauungsplan hingewiesen. 
Die linienhaften Gehölzstrukturen wurden untersucht, da diese bei-
spielsweise von Fledermäusen als Orientierung bei Transferflügen ge-
nutzt und/ oder Jagdflüge entlang der linienhaften Strukturen unter-
nommen werden. Die überplanten Gehölzstrukturen bilden nur einen 
Teil der linienhaften Gehölzanpflanzungen, die sich nach Norden fort-
setzten und von der Planung nicht tangiert werden. Insgesamt neh-
men diese Strukturen rund 100 m ein. Die Planung wird jedoch rund 
35 m beanspruchen. Die restlichen linienhaften Strukturen bleiben mit 
ihrer möglichen Funktion erhalten. Eine negative Auswirkung in der 
Form, dass prägnante Wegmarken zerstört werden, sind nicht wahr-
scheinlich. Eine herausragende Bedeutung als linienhafte Elemente 
bei Jagdflügen bzw. als Nahrungshabitat ist ebenfalls unwahrschein-
lich, weil die Gehölzstrukturen aus gepflegten Ziergehölzen (Korken-
zieherhasel, diverse Koniferen) der Baumschule bestehen und eine 
begrenzte Nahrungsquelle darstellen. 
 
Siehe ① bis ②. 
  
Der Anregung wird gefolgt. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein hydrogeologi-
sches Gutachten erarbeitet, welches den Untergrund hinsichtlich sei-
ner Eignung für eine Versickerung hydrogeologisch beurteilt hat. Die 
Untersuchung hat ergeben, dass lediglich im Zentrum und Westen des 
geplanten Wohngebiets die Durchlässigkeitsbeiwerte innerhalb des 
von der DWA empfohlenen Intervalls für Einzelanlagen (z.B. Rigolen) 
liegen. Der Gutachter empfiehlt somit das von den Dachflächen der 
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drei westlichen Flurstücke 62 bis 64 abfließenden Niederschlagswas-
ser über Rigolen auf den Grundstücken in den Untergrund einzuleiten. 
Für die Versickerung des Niederschlagswassers wird eine wasser-
rechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbehörde beantragt. Bei der 
Dimensionierung der Rückhalte- und Versickerungsanlagen werden 
Starkregenereignisse berücksichtigt. 
Da im Bereich der beiden östlichen Flurstücke 60 und 61 keine Versi-
ckerungsfähigkeit gegeben ist, muss das Niederschlagswasser der in 
diesem Bereich geplanten Wohngrundstücke in den Mischwasserkanal 
innerhalb der Straße „Kirchberg“ abgeleitet werden. Das Abwasser-
werk der Gemeinde Kürten hat bereits bestätigt, dass der Kanal über 
ausreichend Kapazitäten verfügt. 
Das häusliche Schmutzwasser kann in den Mischwasserkanal inner-
halb der Straße „Kirchberg“ eingeleitet werden. 
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Der Anregung wird gefolgt. 

Die Verträglichkeit der geplanten Wohnnutzung mit den nördlich des 
Plangebiets bestehenden Sport- und Tennisplatzanlage, Schützenver-
einsheim sowie Bolzplatz wurde gutachterlich untersucht. Die entspre-
chenden Richtwerte für Allgemeine Wohngebiete werden an den unter-
suchten Immissionsorten im geplanten Wohngebiet eingehalten. Folg-
lich sind keine Geräuschkonflikte zwischen den in der Umgebung be-
stehenden, lärmemittierenden Nutzungen und der geplanten Wohnbe-
bauung zu erwarten. 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

Die Auswirkungen der geplanten Neubebauung auf das Grundwasser 
werden im Umweltbericht dargestellt, beschrieben und bewertet. Die 
geplante (teilweise) Versickerung von Niederschlagswasser über Rigo-
len hat grundsätzlich positive Auswirkungen auf das Grundwasser. 

 
 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Die Auswirkungen der geplanten Neubebauung auf das Schutzgut Bo-
den werden im Umweltbericht dargestellt, beschrieben und bewertet. 
Das empfohlene Verfahren zur Berücksichtigung des Bodenschutzes 
bei der durchzuführenden Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird zur 
Kenntnis genommen. Die Ermittlung eines Kompensationsbedarfes 
aus Eingriffen in den Boden ist baurechtlich nicht vorgeschrieben. Die 
festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der durch den 
Bebauungsplan verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft (Auf-
forstung von Nadel- zu Laubwald) haben gleichzeitig auch positive 
Auswirkungen auf die Bodenfunktion. Ein explizit auf das Schutzgut 
Boden ausgerichteter Ausgleich oder Ersatz ist daher nicht vorgese-
hen. 
Der Hinweis zur Verwendung von Recyclingmaterial wird in den Textteil 
des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
 
Keine Bedenken. 
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Keine Bedenken. 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

Der nächstgelegene Hydrant (Unterflurhydrant Nr. 58) befindet sich im 
Kreuzungsbereich der Straßen „Kirchberg“/ „Zur Kapelle“ in unmittelba-
rer Nähe zum geplanten Wohngebiet (< 75 m). Hier kann eine Lösch-
wasserentnahmemenge von ca.  79,8 m3 / h bzw. ca.  1.330 l/ min für 
die Dauer von zwei Stunden sichergestellt werden. Die Löschwasser-
versorgung kann somit sichergestellt werden. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

Die geplanten Wohngebäude sind entlang der öffentlichen Straße 
„Kirchberg“ geplant. 
Der Nachweis von Zufahrt- und Aufstellmöglichkeiten für Feuerwehr 
und Rettungsdienste erfolgt im Baugenehmigungsverfahren. Da sich 
das geplante Baugebiet entlang der öffentlichen Straße „Kirchberg“ 
erstreckt und eine Tiefe von maximal 45 m aufweist, kann eine 
Weglänge von weniger als 50 m zur nächstgelegenen öffentlichen 
Verkehrsfläche eingehalten werden. 
 
 
Keine Bedenken. 

 
Keine Bedenken. 

 
Keine Bedenken. 

 
Keine Bedenken. 

 
Keine Bedenken. 
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Keine Bedenken. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Keine Bedenken. 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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